
A1736 Mai 5 . , [Abtei ] Pfäfers
"PFAEFFERISCHER BESCHLUSS [AN DIE ADRESSE DER SCHIRMORTE DER AB¬

TEI PFAEFERS] "
Gehört zu AH 47/Z

"Pfäfferischer Beschluss [ : ]

1 . Was für Rechte und Freyheiten dem Gottshaus Krafft Keyserlichen Diplomatum



47/3A

Guldin Buch, Hoff - Rödlen etc . zuostehen , Jst aus in gegenwerttiger beandt-

wortung angezogenen Documenten klärlich zu ersehen , kan auch durch mehrere

in disen und anderen Authenticis Enthaltene heitere auswerffungen beglau-
bet werden.

2 . Bit weniger das Freüdenberg an dem Gottshaus nichts gehabt , als Schuz und

Schirmb , den Bluotbahn und Meyengricht , beyde anstatt des Abbts.

3. Und aber hat Pfeffers auch dises vo?t Freüdenberg aus und an sich gekaufft,

lauth verhandenen Originalien.

Von disen Freyheiten aber hat das Gottshaus auf keinerley Weis etwas ver-
lohren [ : ]

Nit durch Verkauff ^ . Sittenmahlen Graaff Georg II . [voji Werdenberg-

Sa  r g a n s] Conform dem Sargansischen Urbario und des Gottshauses Documen-
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ten attestiert , Pfeffers lige aussert der Graaffschafft [1483] . Mithin in

dem an die hochlobl . Orth gethanen Verkauff nit begriffen.
1

Nit durch Krieg . Bann zur Zeit der Schweyzer - und Oesterreichischen Kriegen

Pfeffers von der Freüdenbergischen Schuz - Vogtey gänzlich liberiert war , lauth
3

Auskauffs orig , de Anno 1379 [richtig 1397 ] .

1397 wurde auch von Keyser [König We n z e l ] gebrandtschazet , weilen es

mit Seinem Völckhlin Jhme wider die Schweyzer nit beygestanden.

Nit durch Abscheidt ^ . Jn erachtung solche villmahls Ergangen , ohne des Gotts¬

hauses Wüssen, oder auf bessere Jmformation durch andere Corrigiert , oder gar
4

annulliert (als da ist der Rappenschweiler abscheidt de anno 1604 oder von'

Seithen des Gottshauses darwider Solemniter protestiert worden ) Jn Specie

wider den anno 1638 [an der Jahrrechnung in Baden erlassenen Ab schied ] ^ . Der

Einzige allezeit gleichredende Schirmbbrieff Entkräfftet alles in denen ab¬

scheiden dem Gottshaus widriges.

Nit durch Conventionen ^ . Dann keine als jez gemeldte dem Gottshaus sehr favo-

rable Schirmbs Convention gemahls geschehen.
. 1

Nit durch gegenübungen . Gestalten die hochlobl . Orth durch Jenes , was sie

für das Gottshaus in seiner Armseeligkeit gethan.

Jhme seine Recht nit benemmen, wohl aber vor gänzlichem Undergang selbs er¬
halten wollen.

Ueber das Sargansische Oberambt hate sich das Gottshaus Jmmerhin (Sonderbahr

auch gegenwertig ) billich zu beklagen , als von welchem es durch villfältige

Eingriff an seinen Rechten (anstatt Schuz und Schirmbs ) so übel bekränket und

in grosse Cösten gestossen worden . Allei >i dergleichen actus , deneyi man sich

widersezet , aber öffters nichts Nuzet , und wegen übergwalt mit Schmerzen ge-
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dulden muss , machen sie wohl ein Legale üebung.

Die Ursachen Pfeffers , so offt getrungen worden , zu denen hochlobl . Schuz-

orthen , wider dise subordinierte Schirmer , vornemblich in disem letsteren umb

gang de anno 1729 die Zuflucht zu nemmen ; gewüslich wan die hochlobl . Schirmb

orth nit kräfftig in disem remedieren , wirt das Gottshaus Niemahlen Frid

haben.

Weilen dann Pfeffers mit obangeregten Frey - und Gerechtigkeiten under den

Schuz und Schirmb der hochlobl . Orthen gelanget und weder vor - weder nach dar

von nichts . . . verlohren , auch in dem Schirmbbrieff gnädige Versicherung Er¬

halten , bey all solchen seinen Rechten Jederzeit gehandthabet zu werden (Nur

solle das Gottshaus sich keines anderen Schirmb bewerben , und die deswegen

etwan Entstehende Unkosten selbst abtragen ) . So bauwet auf disen Grundt Pfef¬

fers seine Hoffnung , mit Bitt , die Schirmbvätterliche Handt nachtruckhsam

walten zu lassen , das es Endtlich Einmahl die langgesuchte Rueh finden , so

beschwerliche Unkosten Enthebt werden , und sein anvertrauwtes Völckhlin Jn

guoter Ordnung führen möge . . ."

1 ) Die letzten 3 Worte sind unterstrichen.
2 ) vgl . Wegelin/Regesten Pfäfers und Sargans Nr . 723
3) vgl . ebenda Nr . 331
4 ) s . EA V 1, 676 (Nr . 522)
5 ) s . ebenda 2, 1659 Art . 93

Kopie , von gleicher Hand wie AH 47/3 AH 47 , 31 - 32 Blatt 32 leer
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